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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat Dr. Zittmayr und Genossen, Nr. 135/J, betreffend Beitritt 
Griechenlands zur EG, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

Das Thema der Anpassung des Agrarnotenwechsels mit den Europäischen 
Gemeinschaften wurde von mir bereits während des letzten Besuches bei Vize­
präsident Gundelach im Frühjahr 1979 angeschnitten. In meiner damaligen Argumen­
tation vnes ich darauf hin, daß mehrjährige Erfahrungen in der Durchführung der 
Bestimmungen des Agrarnotenwechsels, besonders im Zusammenhang mit der Entwicklung 
des agrarischen Außenh~ndels, ein dera~tiges grundsätzliches überdenken von Hster­
reischiseher Seite notwendig machen. 

Der mit 1.1.1981 vorgesehene Beitritt Griechenlands zu den Europäischen 
Gemeinschaften ergibt efnen weiteren Anlaß die Bestimmung des Agrarnotenwechsels ge­
meinsam mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaft kritisch zu überprüfen. 
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Während der exploratorischen Gespräche, die zu einem Mandat des EG­
f~lini stertates Uber ei gentl i che Verhandl ungen zum Beitritt Gri echenl ands fUhren 
sollen, wurde von meinem Ressort die Auffassung vertreten, daß sich besonders 
bei den Kontingentregelungen Adaptationen zwingend ergeben. 

Es müßte ein Anliegen der Kommission sein, im Rahmen der- Kontingent­
bestimmungen, die Lieferung Griechenlands nach österreich einzugliedern. Der Be­
teich der Obstimporte ist ein Beispiel dafUr, da in diesem Bereich der Eurcpäischen 
Gemeinschaft während der kontingentierten Importperiode 75 % der österreichischen 
Obstimporte vorbehalten sind und der mehrjährige Durchschnitt der Obstlieferungen 
Griechenlands 5 % - 10 % der Obstimporte österreichs in dieser Phase darstellen. 

Zu Frage 2: 

Bei der nun zu Ende gegangenen "exploratorischen Gesprächsrunde" wurde 
der Standpunkt det Kommission zur Kenntnis genommen, daß die Kommission mit dem Bei­
tritt GriechenJands keine Änderung bestehender Verträge und Regelungen mit Dritt­
ländern vorsieht. Seitens meines Ressorts wurde daher darauf bestanden, daß die 
ästerreichische Auffassung in diesem Gegenstand, nämlich die Notwendigkeit einer 
Adaptation des Agrarnotenwechsels, dem Ministerrat im Bericht der Kommissionsver­
handlungsdelegation vorgetragen wird. 

Sollte kein Verhandlungsmandat erteilt werden, wird mir und anderen Mit­
gliedern der Bundesregierung die Möglichkeit verbleiben, Uber dieses Thema, einschließ-
1 ich der Exporte von f'4i1chprodukten, in ei nern anderen Gremi um im Rahmen der EG-Kommis­
sion zu verhandeln. Ich darf versichern, daß ich keine Möglichkeit ungenUtzt vergehen 
lasse, die zur Anpassung des Agrarnotenwechsels beitragen kann. 

Sowie in der Vergangenheit werde ich dabei im engsten Kontakt mit dem Bun­
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie, der die Hauptkompetenz in diesen Ange­
legenheiten besitzt, und dem Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten vorgehen. 

,Zu Frage 3: 

Zur Frage, ob ich mir vorstellen kann, daß österreich einer Änderung des derzeitigen 
Vet'tragswerkes nicht zustimmt, wenn d; e ös terrei chi schen Agrarexporti nteressen durch 
eine Änderung des Agrarnotenwechsels nicht entsprechend berücksichtigt werden, möchte 
ich feststellen, daß diese Frage zu gegebner Zeit zu beantworten wäre. 

'\}V ~ ,G 

145/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




